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ACCORDS-
PUNCTA, 

Welche 

Bey Übergabe der Wönigl. Stadt Riga/ 
ncbst derselben Vestung und Citadell von Setner 
Hochgrafl. Excell. Ihro Königl. Maj-t zu Schwe-
den Raht und General Gouverneur Stromberg 
verfasset und begehret / und vm Zhro Hochgrafl. 
Excell. Ihro Groß Czarifchm Maj:t Premier Ge­
neral gtlbmarfchaö Scheremettoff accordiret und 

bewilliget worden. Im Lager unter Riga 
denÄ Julii. 1710. ^ 

STOCKHOLM/  
Bey Jon, H.WERNER , Ihro Königl. Majttwie auch der Upftsischm 

Academ, Vuchdr. 17m 



Pundt: l. w Ad I, 

Je ©CÜKt Accordatur. 
Hocharäflichen 
Excellenz ho« 
hen Person als 
Ihrer Königl. 
Majestet von 
S  c b  w e d e n  

Raht und Gcncr. Göuyerncur 
zuständige und Cömpctircndc 
sicherheit / ^cUfoimneiTt frep- ; 1 -A-
heit und abwendung aller ersinn-
lichen inco-nmodite in völliger frafft und unveränderter Handha­
bung, bchzulegen und zu crtheilen / auch nach geschlossenem Ac-
cofdy drei) tage den freyen und sicherem / auch aus keinerley urfa# 

'chett bchmdctten' Abzug / sowohl vor dtto eigene Person / als auch de-
^rosklben allhier habenden Hoffstat und Bedienten/ wie auch seiner 
^eudew, Schnjsttn und Haabseligkeit/ worin auch selbige bestehe/ 
in den Verwahr »Kasten und CofFers da es in abgebracht werdm 
.wird/ uneröjfnet/ unbeiührtf und unvifitiret von hinnen des gern# 
.den weges auf Ruien und Fellin mit denen Trouppcn die grosse 
längst raffe nach Revel $ti marchiren. Jmgleichcn zu aller nöthigeN 
sichcrbeit/ so wohl vor ^HroCzarifchc Maj:t als auch übrigen derosel. 
den alliirten Trouppcn und Leute mit gebührenden efcort der re­
gulieren Trouppen , unter Commando Teutscher Offkirer von 
Cz. Majtt feite zu versehen / dazu auch die nörhiqe proviflon, 
und zureichlichen unterhalt auf dem wege zu lassen/ und weiln 
dieselben mit so wenigen Pferden zur Reise verschen sipn/mit guten 
schuß-pferden vor bero bagagc- wagend voxt auch zu reiten 30 
an der zähl gegen die dename zeit zu versorgen und zu helffen/ auch 
also in alle wege diesen.Abzug zu befördern. 

11. iL 
Das Archivum der kiesigen Dieser punKwirdzwaraccor-

Canceley tiehft Adten 1 Docu- dirt/doch mit diesem refervato, 
menten, Privilegien, Regi- daß das Archiv von Ober-Hoffi 
ftraturen» Vriestschafften und Gericht und zur Occonomic 

gehö-



Bücher / wie auch Convoluten 
so bei) diesem Königl. General 
Gouvernement,so wohlSchwe-
difcyen als deutschen Eftats ver-
Händen/ wie auch das Curische 
Archivum, Bibliothec , und 
dazu gehörigen Aden, Docu-
menten, Schrifften und Brief­
schafften/ so wie selbige sich in 
tasten eingeleget finden ; Im-
gleichen alle hiesige Kontert. Cam-
tticr# und Oeconomie-Contoirs 
vorhandene Bücher / Rechnun­
gen/Rollen/ Verschlagen/ Do-
cumenten und Bricffchafften/ 
so wohl als alle der hiesigen Kö-
mg!. Licente, Recognition, 
Anlage- Portorii- und Post-
Contoirs gehörige Rechnungen/ 
Bücher / Documenten, schriff­
ten undna chrtchren/ wie auch alle 
General Krieges Gerichts Atia 
und Wach- journalen, samt 
Guarnifons Diariis so vorhan­
den scyn möchten / von hinnen 
nach Neumünde / und über die 
See nach Schweden/ bester/kur-
ßefter und beförderlichster Massen 
zu transportimi / und da man 
sich der Sch'ffe bey Neumünde 
nicht hiebey auch solte bedienen 
können/ von feiten Ihro Gz. 
Ma/:t alle dazu erforderte hü ffe 
und Gelegenheit unbehlndert zu 
verschaffen. 

in. De­

gehörige' Schrifften zurück gelas­
sen werden / und zwar aus der 
raifon , damit wenn hinfühw 
sich einige stretfigfeifm ereug-
nen möchten / die Sachen hier­
aus tönten entschieden werden 5 
Da nun solche Nachricht so zur 
Oeconomic gehörig uns unents 
behrlig sind / so ist uns auch högsi 
nöthig die Copeyen von allen 
dcnen darzu gehörigen Schrifften/ 
als Befehlige/ Relation« und 
Refolutiones , Ausrechnungen 
und Revifiones, und was son« 
sten weiter seyn kan/ zurück zu be-
halten ; und weiln dem General 
Kriegs Commiflärio Peter von 
Ehrenheim erlaubet wird eine Zeit 
noch hier zu verbleiben /so können 
ihm alle diese Schritten überge-
geben / und unter seiner aufsicht 
ccpiiret werden / wozu denn 
von ihrer seiten einige Copiiften 
zurück gelassen werden können. 
Wegen der Correfpondence 
zwischen dem Gen. Gouverne­
ment und der Stadt/ sind uns 
gleichfalls die Nachrichten höchst 
nöthig/und im fall feine Copey­
en davon gegeben werden können/ 
so wird uns doch nicht denegi-
ret werden / eine Regiftration 
cum brevi extradhi des inne-
Halls/zurück zu halten. Worbey 
versichert wird / daß nach \abco* 
piirung solcher Schrifften unge-
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kranckt solle abgelaffett werden: Wie detw'auch W Archiv und Bi-
bllohec von Curland auf parol von Seiner Hochgrafl. Excell. 
Königl. Rath und General Gouverneur wird extradirtf werden; 
was aber die Journalen oder solchen Schrifften die Guarnifon be­
treffende anlanget/ so können selbige ausgeliefert und nach der Düna-
tnßnde/von dannen nacher Schweden gebracht werden. 

III, III. 
Denen allhier seyenden Königl. Was S:r Hochgrafl. Ex. 

Civil Bedienten insgesamt ohne cellenz dem Königlichen Ruht 
unterscheid der Nation beydes und General Gouverneur im 
von der hicsiqen Königl. Gen. andern punft vcraccordiit wor-
Gouvernements Cancelley, den / nemlich die Journalen, und 
Königl. Cammer-Rent-undGe, die zur Guarnifon gehörige 
conomie Contoirs,alö auch von Schrifften über die Dünamünde 
der Königl. Licente, Recogni- nach Schweden zu bringen/ fol* 
tion, Anlage und Portorio, in- ches wird in diesem punft noch­
gleichen von denen Feld- Kriegs- mahlen placidirt und frey gege-
und Guarnifon - Eftat, so wohl ben; Wie dann auch allst! Vo-
Qls von Post-Contoir und wo- Jontcurs und Officiers jo son-
hin sie auch sonsten gehören möch- der commando nebst ihrer fa-
ten / so wohl höhern als niedrigern milic und equipage soll frey ge­
Standes / vor ihre Personen/ lassen werden zu Wasser fortzu-
Frauen/Eamilicn.Haußhaltung/ gehen; auch roird-accordirt der 
Bedienten / Meublcn > Eigen- Guarnifon so zu Lande fortgehet/ 
thumb/Habseligkeit und benöthi- eine zulängliche Convoye. 
gen Provifion des freyen/ sichern/ 
und aus keinerlei) Ursachen schwü-
rig machenden Abzuges / gnüglich 
zu gestchern: mit dienlichen Fahr­
zeugen auch erfahrenen Schiffern 
und bottsleuten nach Stock-
bolm/ der 'besten und kürzesten 
fahrt zu transportirm / und falls man sich der schiffe bey Neu-
lyünde hierzu nicht solte bedienen können von selten Ihro Cz* 
Maj.-t!vegenunbcbindctt anzuschaffenden gelegenheiten / nach Schwe­
in ohne auffenchalt gesorget/ und dahm versehen werde/daß alle 

ihre 



ihre fachen unangerührt!/uneröffnet und üttv!sst!rk bor allen und 
jeden Ihr» Cz. Maj:t Trouppcn , Bedienten und Leuten 
paiTircn mögen/ auch zu solchen ende allen und jeden mit päßen zur 
genüglichen und ungezweiffelten sicherheit / vor Ihro Czarifche 
Maj:t eigene/so wohl alö dero Alliirten Trouppcn tmb Leuten zu 
versehen/ und dieses alles denenfelben auch in der that würcklich und 

-ohne auffenthalt/innerhalb verfließung dreyen tage imch der Capi-
tulation gemessen zu lassen. Denen jenigen von Ihro Königs 
COtaitt Civil- Bedienten aber welchewegen ihrer allhier habcnden haab-
seligkeit/Häuser/ Güter/Forderung und was dem anhängig nichts 
ausgenommen / sich so balde tifcht fertig und znr reift geschickt ma-
chen können / wird eine Frist vom Jahr und tag / und die freyheit ^ 
mit den ihrigen nach belieben und Wohlgefallen zu difponimi / ac-
cordirm/ schliesscn/ und gäntzlich zu thun und zu lassen erthei'ct/ auch 
da sich einige allhier in der Stadt oder auf Dem Lande bey ihren 
Häusern und Gütern weiter aufhalten wölken / den pollcls beruhi-
glich besitzen und auf keinerlei weise gekräncket werden / sondern 
vielmehr Ihro Cz. Maj.t schütz/ garantic und sicherheit ge, 
niessen zulassen/ die abwesende haben auch die freyheit über ihre be­
findliche haabftligkeit / und allen ihnen zustehenden rechten/ wie sie 
auch Nahmen haben mögen/ bestens sie können und mögen zu difpo­
nimi und handeln / und mag ihnen in ihren haab und Gütern kem 
Eindrang geschehen. 

IV. IV. 
Sott jemand von hiesigen Kö- Diejenige Personen sosi.bent» 

niglichen Civil Bedienten/er sey^ schlössen Riga und Licflcmd zu 
höhern oder niedrigen Standes sei- quittirm/folleit fa fort sich ange, * 
ne haabseligteit und fachen bey den und mit S:r Excell. 
dem transport nicht mit sich neh- dem Königl. Raht und General 
wen können, so wird hiermit be- Gouverneur und der Guarni-
dungen/ daß demjenigen freystehen fon zugleich abziehen/ jedennoch 
möge/ solche seine isachen nach wenn sie ihre mobilia nicht also-
gefallen bcy bekandten leuttn all- fort mit nehmen können / wird 
hie zu lassen und in ungekränck- ihnen erlaubet bey ihren guten 
ter sicherheit nieder zu setzen / sei- freunden abzusehen und bey ge. 
bige aber bey gelegenheiNaufbe- legenheit sich nachdringen zu lassen-
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Sehren abfordern und wegführen Wovon aber die'civil Bediente 
zu lassen/wozu von feiten Ihro eximirt, welchen eine frist auf 
Cz» Maj:tmit gebührenden päs- 2 Wochen concedirt wird/und 
fen wtrd gewilfa'ret werden- können (Ich selbige biß zu^ihren 

Auszug m Citadell anhalten/ 
und wehrender. Zeit freyund ol?n-
behindert in und aus die Stadt 
geben; Wenn ihnen aberediese 
refolution nicht anstehet / wird 
ihnen vorbehalten Ihro Gr. Cz. 
Majtt unsers allergnädigsten 
Herrn prolongationem ter-

mini und andere gnaden mehr untcrchänigst auszubltttn. Was 
aber die abwesende betrifft / so wird ihnen der terrninus biß fünfftt# 
gen Frühling pracfigirt/ ihre mobilicn, nach dem sie dieselbe eydllch 
fpccificirt> abzuführen/ dennoch bleibt ihnen der weg Ihro Gr. 
cz. Maj:t gnade zu fernerer Frist zu suchen obnbenommen. 
Diejenige Personen aber so in Ihro Q5r.Cz. Majtt schütz vi ver­
bleiben willens seyn / denen wird alle sicherheit und defenfion, so 
wohl in mobilibus als immobilibus, so weit sie dieselbe nrf recht 
maintiniren können / versprochen/ wie denn auch der z:te pund das 
eclairciflfement von 4tten geben kan. ' 

V. v. 
Die unter diesem Königl. Denenjenigen/ welche abziehen 

iOchloßacbiete/wie auch in dem wollen/ wird der freye Abzug 
Citadell annoch übrige Königl. gleich mit der Guarnifon verac-
Bediente / Wittwen und Wäy- cordiict/ d e aber bleiben wol» 
sen / Beambten / Handwercker len J diejenige nehmen Ihro 
und wer sie auch mehr unter Kö- Gr. Cz. Maut in dero gna-
nigllcher Jurisdiktion seyn / kön- den und protc&ion auss/ und 
nen eines gleichmaßigen accords können bey ihrer profetlion in 
nach willen und gefallen ftey/ ruhe verbleiben und derselben 
sicher und ohnbehindert von hin- ohnbehindert vorstehen. Mit de-
nen zugleich mit der Guarnifon nen armen Wittwen und Wäy-
nebst aller ihrer haabseligkeit/ sen aber/ wird man eil?/ mittlei-
Frau und fin&er in allen zuvor, den tragen. 

hero VI. Wird 



Hers accordirfen claufulis wegzugehen / zu geniessen oder auch ins 
nerhalb Jahres frift vollkommen sich zuj transportiert oder aber 
euch nachdem sie sich entschließen möchten / ruhig bey ihrer nahrung 
und handwerck hie zu verbleiben. 

vi. vi. 
So werden auch die H:rn Wird alles accordiret/ nur 

Paftorcs, Prediger / Kirchen- die Jahrs frift kan nicht einge-
und Schul-Bediente nebst Witt- gangen werden / und bleibts im 
wen der Schwedischen so wohl Übrigen bey dem y:ten punft. 
als auch Teutschen Gemeine zu 
8t.Jacob / St. Marien / Magda­
lenischen und Schloß-Kirchen 
vor ihre Personen / Familie und 
haußhaitung / habenden Mcu-
beln und EigenthnmbS/worin-
nen auch selbige öestehen möchten/ 
mit der freyheit eines sichern/ ohnbehinderten würcklichen und belie« 
btnm abzuges / entweder gleich oder innerhalb Jahr und tag und 
unter obigen conditionen und bedinge gnüglich versehen. Be-
nante Kirchen und darbey seyende Schulen / sonderlich das Lycaeum 
carolinum nebst Schulenbedienten wie auch Klocken/ aber wer-
den Ihro Cz. Majtt bey dem itztgem Stande ohne Veränderung 
beybchalten und protegirm / und denen sämtlichen Collegcnund 
Schulbcdicntcn / wenn sie allhier verbleiben würden / welches threm 
belieben gelassen seyn soll ihr Ambt dabey verwalten und mit ihren 
falario nach wie vor bezahlen lassen. 

V I I .  V N .  
Wegen der zu Königl. Majtt Die Personen sollen gar gern 

Diensten allhie gebrauchten Crom ihren sreyen Abzug / wie auch 
Jacht Elifabeth und des da- proviant haben/die Schiffe aber 
bey verordneten Commendeurn und was daraus befindlich und 
Busch/ wie auch der Galiot un# tn fpeeie die Cron«Jacht 
ter sührung Schiffers Jacob deck kan nicht abgefolget werden/ 
Heidemans / welcher am verwi- das andre aber wird Ihro Gr. 
chenem herbst mit provifion all- Cz. Majtt allergnädigsten difpo-
hier angelanget / und aus dem fition, ob es soll angehalten 
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in Stralsund gewonnenen Vür- ten oder 'entlassen werden/ an-
gerrecht/ein Schwedischer Unter- heim gestellt/ worzu denn auch 
than ist / seine Reders auch in kund gemacht wird ; daß der 
Stockholm sich befinden/wird Düna-Strom gchnckt und in« 
hiemit sonderlich ausbedungen/ navigabel gemacht ist. 
dasselbige nebst berührten Com-
mendeurn » Schiffer und 
Schiffsleuten nach geschlossener 
Capitulation ohne auffenthalt 
ausgelassen und zur transpon 
tirung der allhier unter dem an-
dem puntft fpeeificirten publi­
que Schrifften und Documen-
ten auch der dabey folgenden 
und unter den ztten pundt fpecificirten Civil Bedienten so viel die-
st fahrzeuge darvon einnehmen können / emploircr werden mögen 
und für aller femdfcligkcit/ so von feiten Ihrer Cz, Majtt auch De-
ro alliirten Trouppcn und leuten ihnen zustoßen könte/ durch eis 
lim gebührenden paß zu versichern. 

VIII. VIII. 
Da auch viele unter denen Dem alten Adel können wir 

Königl. civil- und übrigen Ihro Gr. cz, Majtt gna-
Bedienten die Königl. Güter de und schütz in allen stücken 
im Lande unter der natur eines hiermit antragen und versichern/ 
Pfand- oder auf Lebzeit verliehe- was aber die andere betrifft /so 
nen Rechtes / Gratials ot)cr auch Geld auf die publique Oeco-
als pure Arrcnde besitzen / so normen voraus gegeben / kött-
wcibcn dieselben auch bei; sotha- nen wir keine pofitive antwort 
ncn ihrem Rechte nach denen in geben/ weiln wir nicht absehen 
Händen habenden Ihro Königl. können/aus welcher railonIhr» 
Maj.-t eiciencm des Königl. Cam- Gr. Cz. Maj.t. Ihrer Ma/:t 
Itter Collegii oder auch des hiesi- des Königs von Schweden 
gen Königl. Gouvernements Schulden bezahlen solle; jeden-
verfaßten contraäs und Vel- noch wird ihnen vorbehalten 
schreibung in allen st tiefen con- Ihro Gr. Cz, Majtt gnade 
serviret und mainteniret / wie zu implorircm 
5 auch i. iX.^Maö 



auch von feiten iIhro c?. Majtt tur völligen geniessung dessen atr 
nachdrückliche banvbabung / sicherheitund Zarantie derselben dißeilS 
nicht gezweiffelt wird. 

ix. ix. 
Wie ferner zur linderung der Was die particulair-Schul? 

allgemeinen noth einige Mittel den betrifft/ desfals werden (ich 
bey einem und andern aufgenom- die Intcreffenten über die Ver­
den werden müßen / auch die sicherung der Zahlung und de6 
Königl. Civil - und übrige Be- termini miteinander vereinbah-
diente sich nicht ohn gemachten ren/ es werden dennoch mehrbe-
Credit allhier aufzuhalten vermö, melte Ihre HochGräfl.; Excel/* 
gend gewesen: Ss wird hiermit Königl. Rath/ und General 
aufdas allerkraffcigsie bedungen Gouverneur wegen sicherheit 
lind prTcaviret/ daß keiner tw der zahlung nach art 'und ge-
der hohen noch niedrigen sian- brauch zwey ä drey Geisseln/ 
des deßfals aufgehalten/ beunru- wenn es von denen creditori' 
higet oder durch einige zwang» bus solke begehrt werden / biß 
mittel zur zahlung angestrenget/ zur völligen cntrichtung zurück 
sondern die creditores fals sie gelassen / die aber Ihro König!* 
nicht bereits glücklichen versichert Majtt von Schweden Geld vor-
seyn/ wegen der publiquen für, geschossen / werden nach der Kö-
derung an die Königliche (Ecinv nigl.^ Cammer nach Stockholm 
mcr in Schweden / der privaten verwiesen. 
aber zur liqvidation und so den . ... . 
crthe.lenden. puren Obligation , 
angewiesen nmden mögen. 

X. X, 
Hicneben wann sich auch des Es wird ihnen ebenmäßig die 

H-M Obristen und Commcn- Frist/welche im ^tten r»nÄ pree-
damcn von Wangerheim allhier figüt^ twwccordnt, 
nachgebliebene / so wohl als des 
H:rn Hbristl. Mentzers allhiet 
deponirte fachen finden / da- V.. v; • • • r] • » 
vonmn bereits notee erhalten : .. 
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imb auch mehrere andere von denen abwesenden Herrn Gfficiers 
und Königlichen Bedienten ihre Sachen deponirt haben möchten/ 
vor deren sicherhe,t man so schuldig ist zu sorgen / als dieselben in 
Ihro Königl. Maj-t Diensten abwesend und deßfals nicht leiden 
mögen; als bat man deren frcye Abführung und beforderung zur 
achörigm sicherheit hiedurch besonders begehren und in dem vor 
Jahr und tag gesetzten frist zur Abführung praecavircn wollen. 

XI. XL 
So hat man auch hiermit son- Den^Juden Hirschen und an-

derlich vor den Juden Jacob dern schwedischen Unterthanen 
Hirsch aus Mietau / wie auch aller wird ein fteyer Abzug beraccor-
aus der gefangenschafft nach dirt/was aber Ihro Gr. Czan, 
der Pultavischen Adtion und 
sonsten hie bey der Stadl vorge­
gangenen rencontres mit dem 
feinde hieher übergekommenen 
Schwedischen Unterthanen und 
Officicrs hiermit auszubedingen/ 
nicht vorbey gehen können / daß 
bemeldter Jude so wohl^als de-
nen übergekommenen Schwedt 

schcn Maj:t national Untertha« 
nen betrifft/ oder auch diejenige 
so sich bey uns in bimsten enga> 
giret/denen kan kein abmarcl^ 
sie mögen scyn von was Nation 
und Land sie wollen / zugestanden 
werden. Welche aber Knechte 
zu unsern diensten gezwungen 
auch nicht geschworen/ denen 

schen Unterthanen auf kemelley wird der freyc Abzug zugestanden/ 
weise gefähret / sondern dieselbe wobey insonderheit dabey gebe, 
alle sicherheit und schütz auchfrey- then wird den Sergeanten (Sott# 
en und unbehinderten Abzug ge- schlich von der Artillerie, wel-
messen sollen. 

XII. 
Ihro Königl. Maj-t zu 

Schweden allhier in Riga und 
dem citadell stehende Milice, 
so wohl bey der Artillerie, als 
dem Fortifkatious Eßat, wie 

;; auch 

cher von hier durch und hinüber 
gegangen ist / so fort fest zu neh-
men / damit ein solcher liederlicher 
verwegener Mensch keine unlust/ 
wie vorher in Marienburg gesche­
hen/ verursache. 

xir, 
Dieser wird zwar accordirf/ 

dennoch m so weit limitiret/daß 
nicht mehr als-6. Feldstücke und 
6, patroneajum kleinen Gewehr 

nach. 



auch zu Roß und Fuß ohne eim-
gen unterscheid Der Nation, btt 
stehend aus Generals Personen/ 
Regiments- [worunter auch der 
Stabs Major mit begriffen 
wird ] Ober* und Unter# Offici-
rer,wieanch Corporalen,®e# 
meine/Tambourn, Volutiteurn» 
Gcrichtswebetn / GewalDigern 
und Profcsden» samt dem Ge­
spiele : als Trompeter/ Banden 
und Hoboiftep / und Walds 
Hörnblasern / desgleichen dem O-
ber Auditeurti, Priestern /Feld* 
fchern und ihren Gesellen / wie 
auch Regiments Aud-teurn, Se-
cretariis, Copiiften, Munster# 
schrcibcr nnd dem Stabs Gewal# 
big er Lieutenant verlanget man 
nach Soldaren manier mit klin­
genden spiele / brennenden Um# 
ten / kugeln in munde/Eftati-
darten , fllehenden sahnen / 8 
Feldstücken von metall und allen 
was darzu an anspann und son# 
sten gehöret / ihrem itzigen zum 
gebrauch habenden fertigen 0* 
berund Unter Gewehr/12 Schuß­
fertigen patronen nebst der La­
dung vor jedem Corporal und 
Gemein / der General Officirer 
und anderer .Gewehr wie es 
nahmen haben mag/ ingleichen 
denen zum Gespiele gehörigen völ-
ligen Inftrumcnten, auch sack 
und pack / Gezeiten / Frauen/ 

Kin­

nach gegeben werden kan; flie-
hende Fahnen und Eftandarten 
werden zugestanden und zwar 
mit allen denen Fahnen / so de-
nen in der Stadt und Citadell 
befindlichen Regimentern zugehö-
ren/ kan die Guarnifon ausmar. 
cKiren-Wasdie Krancken betrifft/ 
so können wir uns keines weges 
darzu verstehen dieselbe bey un£ 
zu behalten / theils weiln vielleicht 
eine contagieufe seuche unter ih­
nen eingeschlichen seyn kan/theils 
damit wir keilte biamc aus uns 
laden mögen / wenn von betten* 
selbigen wenig oder gar keine rc-
ftituiret werden/ sollen also selbi-
ge nach der- Dünamünde und 
von dannen nachcr Perno oder 
Rcvel ftey pallltt werden/ wozu 
denn von beyden feiten ihnen 
hüljfliche Hand geleistet werden 
soll. Mit Proviant sollen sie fo 
viel versehen werden/alö man nach 
den tiudmarchc vor nöthig erach­
ten wird; wie auch/ wofern die 
Krancken bijj zu ihrer abreise Zel-
tcr nöthig hatten / ihnen so viel 
man hier wird aufbringen kön­
nen/zu ihren- besten sollen gern* 
chet werden. 
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Kindern Und Haußgcfmde/ QWeatcn/ und aller bagag£, wie nicht we­
niger denen General und Regiments«. Kriegs- t>ki1u;?s- Akten, wie 
mich Wach - fourrialen > unbj Guarnifons- Diariis, Fortifications-
Charten und Defleinen, desgleichen der Generale , aller Officirer 
und anderer Cancelleyen BrieffschaMen und Biblicthequen unvi# 
frtiretunb undurchsuchet /in ihrer völligen anhabenden monürung frei; 
aus und abzuziehen. Die Krancken und Bleffirten aber biß zur völlt-
gen genesimg unter Ihro Cz, Majtt zureichlichen Verpflegung 
ön unterhalt unb medicametiten mit denen darzu beuöthigten O* 
der- unb Unter- officiers, wie auch Feldscheern und Gesellen zurück 
zu lassen / so bald sie aber genesen/den gerabestenund sichersten weg 
mit zulänglicher febfiftence nach. Reval gebracht unb geholffcn zu 
werben. : . -

XIII. XIIL 
Zu diesem vorgeschriebenen So balb die Capitulation 

Aus- tinb Abzüge der Königl. Punften von beyden feiten aus# 
Schwebischen Milice wirb nach gewechselt unb ratihabirf seynd/ 
geschlossenem Accorde die Zeit werden uns so fort das Königs-
von; Tagen begehret/unb wenn Thor im citadell / unb in Der 
iieich ergehende unb folgende Ac- Stadt diejenige Thoren welche 
cords Pundta gebührenb unter# schon in denen Accords Funden 
schrieben und versichert worden/ benennet eingeräumet/und behal-
fol werben Ihrer Oz, Maj:t ten sie im Citadell das Wassern 
Milice jn Der Stabt/ die Thor unb in der Stabt biezwey 
Carls- ^anb/ Sönder- unb begehrte Thoren / als Jacobs-
Schal. Pforten mit allen nechst unb das Ncu-Thor/ woselbst il> 
angelegenen Haupt- unb Außen- nen erlaubet wird ihre ronden; 
Wexcken zu besetzen^ eingeräumet. patrouillen > frei; unb ohngehin-
Ihro König!; Majtt von Schwe- dert nach Krieges manier zu t>m 
Den bc-rbemeffe Milice aber/ be- richten / so werben auch alsden» 
hält biß zum völligen Aus- und alle Krancken aus der Stabt und 
Abzüge in der Stabt bie Ja- Citadell, wenn bie Fahrzeuge an-
eobs-'unb Neu-Pforte/mit allen geschaffet/ aus dem Wasser-und 
Haupt-unb Außenwercken/mit Neu-Thor auf die vor selbige 
dem Schloß und Citadell, wie verordnete - fahrzeuge gebracht/ 
iiuch die Tbore und alle Haupt- woselbsten sie vou ihren Media« 
cd nix ' - & unb und 



undAußmwercke des Königlichen 
Citadells besetzet sie bk hörig er 
maßen/und thut alle ronden, 
p-atrouillen , vifitationes und 
ablösungen nach völliger und 

'ungehinderter Soldaten manier, 
bedinget sich auch in bemeldten 
Gräntzen/ so wenig von Ihro 
Cz, Majtt regulirtm als 
irregulirfcn Milice auf ftb 
nerley weise incommodirt oder 
zu nahe getreten zu werden / son-
dem benantc Stadt zu ihren si-
cheren iZwartieren biß zum würck-
liehen Abmarch zu behalten und 
zu geniessen. 

XlV. 
Wenn Ihro Cz. Majtt mv 

lice vorbenante Posten besetzet 
und accordirter Massen einge­
nommen / begehrt Ihr Königl. 
Majtt milice nicht mehr als auf 
24. stunden provifion aus dem 

Magazin zu geniessen / in 
der übrigen zeit aber biß zu ihren 
völligen auß- und-abzuge von 
Ihro Cz, Maj-t mit zulängli, 
chcn unterhalt und löhnung nach 
Ihro Königl. Maitt von Schwe, 
bm iGuaroifons Eftat unabge-
fuitet und ohne eine stunde man-, 
grl ju leiden vcrpfWt zu werden. 

und Feldscheren nach ihren bcüe-
ben geheget und gepsiegct werden. 
Drey tage aber nach dem / ziehet 
die gantze Guarnifon durch vor, 
genantes Jacobs, Thor aus und 
eeefirt uns die vorhin in poffefs 
gehabten Thoren; Zeiget aber 
vorhero auf paroie alle angelegte 
Minen und Stücken ncbst der 
übrigen Ammunition, wie man sich 
denn auch darbty referviretz daß 
nichts vergraben werden möge/ 
oder man wird sich im gegentheil 
nicht mV der Capitulation binden/ 
falls aber ©eine Excel), der Kö­
nig!. Raht und Gen* Gouverucur 
nach den abmarch aus der Stadt 
mit der Guarnifon annoch cam-
piren wolte/ so soll ihrne zur be-
qwernligkeit und commodiret 3 ä 
4 tage accord/ft werden. 

XIV. 

Es soll die aus Riga marchi-

rende milice so lange sie hier stc 
het mit proviant versehen und ver­
sorget/und bey ihren abmarch eben, 
mäßig auf drey wochen / in wek-
cher zeit der march zu wasscr und 
zu lande / reiflich kan abgelegtt 
werden / afllftiret. Was aber die 
löhnung betrifft / so kan selbige 
der ausmarckirenden miiiee aus 
Ihro Gr. Cz. Majtt cafla nicht 
gereicht werden/angemeldet man 
nicht absehen kan unter was vor 
einem p:*text, solches gefordert 

: B 5 und 



und von unserer selten aceordirt werden kan; doch wird ihnen nicht ver-
weigert auS der Königl. Cafö salö sie versehen/ ihre aflißencc zu 
nehmen. 

xv. XV. 
Der Königl. Schwedischen Wird accordirt. 

Milice wird auch ohne unterscheid 
der Personen die freyheit gelassen 
auö ihren in i;. pundt bemeldten 
quartieren in und außerhalb der 
Stadt Riga ohne diftindtion einiges orteS zur bltttibungn'hrer ge, 
werbe täglich und so offt sie es nöthig haben möchten.'/ ftep/ sicher und 
ohngehindert zu paff- und repafiiren. 

XVI. XVI. 
Solte die offtermeldte' Königl. Dieser wird, ebenmäßig einge-

milice ihre bagagc , haußge- güngen/ nur daß sie in 4tten 
raht und meubeln wie sie nah- punti bestimbter frist völlich ein-
men haben mögen / nicht völlig räumen mögen. 
mitnehmen können/ noch wollen/ 
so begehrt selbige eine völlige und 
unbeschränckte freyheit / solches an 
die einwohner der Stadt Riga 
und des Citadells so wohl auch an Ihro Cz. Mar.t Milice und 
Völckern zu verhandeln / und an dem meist biethenden nach belieben 
oder an wem er will / dasseinige zu überlassen / was sie auch nicht 
mitnehmen oder verhandeln können bey beliebigen leuten in der Scadt 
oder dem Gtatiell abzusetzen / und nächgehendö ordrcs darüber 
zu stellen/ ohne determiniiung einiger zeit/ wenn und wohin eSIihr 
nachgesandt werden solte und das cbenfalS ohne alles behinderung und 
vifitation. v - -

XVII. XVIL 
JhreparticulairHtiugtprovi- Wird in soweit plsciclirt/daß/ 

lion, Eßwaaren und wie cs nah- was ein jeder mit seinen wagen 
men haben möge/ währender an- weg führen kan / mit sich neh-
Wesenheit so wohl als bey völli- men möge / welches dennoch ver-
gen auß- und abzuge / bedinget standen wird von denen Officiren/ 
man außdrücklich von Ihro Cz. und sollen sie nach ihren csraSc-

Ma/:t ren 



Maj:t milice ofwvifitiret und 
ohngerührt ihr zu ihren bcliebi-
gen und stcyen nutzen gclkßcn/ 
und daß ihr auch außer dem frry 
gelaßen werden soll> was sie nö­
thig haben möchte/ zu ihrer fub-
flftcncc frey und ohngehindert ein-
zukauffen. 

XVIII. 
Daß auch keiner von der Kö­

nig!. Schwedischen Milice we­
der wegen publiquen noch 
privat- schulden oder aus einiger 
andern ursach / sie habe.nahmen 
wie sie immer wolle/ angehalten 
oder arreftiret werde/ so oder 
ein jeder so etwa mit schulden be-
Hofftet zu vorhero und wehrender 
anwesenheit mit ihren Credito-
ribus liquidiren / und ihnen ü-
bers liquide capiral schrifftl. ob-
ligations von sich geben könne/ 
und dzs freyen auß- und abzuges zu geniessen haben soll. Jmgleichen 
mögen dieselbe auch ihre regierende quartier- gelber an chre Credi-
torcs zur zahlung afligniren / und selbige auch als bahr dieselben an-
zunehmen gehalten seyn/ von ihrer forderung ohne wiederreve abzu-
schreiben und darüber gebührend zu quittitm 

xix. • XIX. 
Bedinget man auch und pr-e- Alle diejenige welche Ihrer Gr. 

cavirt von wegender anwesenden Cz. Maj:t gnade / protection und 
Königl. Schwedischen Mil ce, so bottmaßigkeit in untertha'nigcr 
wohl vor derselben als alle ab- devotion agnofeiren / denen wird 
wesmde Königl. Militair Be- diese douceur vorbehalten. So 
dienten / daß ohne unterscheid aber jemand abwesend ist/ dem 
der«ati«n oder wegen ihres jßtzi- wird eine frist von einen Jahr 
gen aus- pnd abzuges $>t\ auch und 6 wochen nach ordinairen ge-

ao# brauch 

reo eonditionirf werden. Wie 
denn ihnen nicht soll geweigert 
seyn / was sie nöthig haben/zu 
kauffn; sonsten ist gewiß/daß sie 
mit so vielen Vorspann als sie 
vonnöthen haben möchten nicht 
können ailiflirct werden. 

XVIII. 
Die antwort diejes pun<rt$ zie« 

hen sich auf den yttcn und kan 
man geschehen laßen daß die 
H:rn Debitores ihre Creditorcs 
auf die quartier gtlbcr nach pro-
portion der zeit affignirm mögen/ 
fals die Stadt dargegen nichts 
einzuwenden hat. 



Qbwtsmhtit m/Ihro Königl. brauch erlaubet ihr recht in fbro 
Majtt diensten ihnen an ihren compctenti zu profequimt/ wor-
beweg- und unbeweglichen gü- zu! sie dennoch Ihrer Gr. Cz, 
tern / schuldforderung / prx- Majtt gnade imd proteäion tw 
tenfionen , erbschafftcn / ha ab- hero impiorircn müßen. Alle aber 
selig feiten / eigenthümem und so aus Liffland oder deßen Ve-
anderen gcrechtigkeit in Ließ- und stungen und Lands Städten ge-
Estland so wohl als der Stadt bürtig seyn oder sonsten als Ihro 
Riga dem Citadell und denen Gr, Cz, Majtt Unterthanen an-
gräntzen in keinen siücken gefährt gesehen werden können-/ müßen 
werdm / sondern sie iu ihren un- zurück bleiben. 
aekrenckten recht auf ihre Erben 
beybehalten bleiben mögen: da 
sie auch von Ihro Kömgl. Majtt 
oder auch der Königl. Regierung 
in Schweden der" Königl. dien-
sten und ihres eydes soften er-
laßen werden/ ihnen allzeit ftey 
gestellet werde / mit Frauen/ Kindern und angehörigen sich gern 
wieder einzufinden / ihres habenden rechts und eigenthumbs zu bedie-
nen / immitcler zeit aber darüber nach besten willen und gefallen ftey 
und ohnbeschränckt zu difponiren / worüber ihro Cz. Maj:t Re­
gierung / Gouverneurs , General und Commendeurs nebst t)|i 
mn Gerichts stühlen hierüber/ gerechtsahmst und genau halten 
wollen. 

xx, xx. 
Da auch einige Personen von Alle diejenigen die Ihro Gr. 

vorbemcldter Königl. Schwedt, Cz. Majtt hohe Obrigkeit in 
schen Müice mit confens bcyder ünterthäniger devotion erkennen/ 
hohen Generaliteten wegen an- können/siemögen kranck oderge^ 
gelegemn Verrichtungen / kranck- sund seyn/in aller sicherheit zuruck 
Heiken oder andern dringenden bleiben und vor bahre bezahlung 
Ursachen wegen auf einige zeit hier ihren verbleib suchen. Es jollib* 
zu bleiben gemäßiget seyn solten/ nen auch erlaubet seyn ihre auß-
so begehren selbige gleiches recht stehende schulden an andre zu ce. 
in vorbtwelten fallen nicht allein dirm itnö twytw einen vergleich 

_ .. . tu iu 



zu geniessen / sondern auch vor zumachen / die dieses'aber 6>lK. 
ihre perftnen alle angehörigen cuhircn / werden sich gefallen las« 
und auf all das ihrige Ihro cz, ßen mit der Guarnifon fort zu 
Maj.t schutzes und aller sicher- marchirm. 
heit theilhaftig zu seyn und in 
dessen die c^uattiern zu gemessen/ 
imgleichen wenn sie ihr Recht und ^ 
praetenfions an andern verhan­
deln oder auch tranfportiren wollen/ ihnen hierzu eine unbeschränck-
te freyheit gelaßen werde/ und wenn ihnen mit den ihrigen und am 
gehörigen beliebig von hier und aus dem lande zu reisen / daß Ihro 
Cz. Mastt Regierung / Gouverneurs, Generalen oder CommCn-
danten sie ftey und ungehindert weglaßen und mit sichern päßen da* 
hin sie verlangen / versehen sollen. 

XXI. XXI. 
Dem H:rn General Major Wird völlig placidirf, 

und Vice Gouverneur Klot 
von Gürzenburg wird hiermit ; . , . 
ausdrücklich vorbehalten / daß 
weiln er feiner schwächlichen con-
ftitution wegen zum warmen 
Bade zu gehen neceftitirt ist/ 
daß ihm auch von seiten Ihro Cz. Majtt ein gebührender paß 
umb vor alle Ihro Cz. Majtt und deroselben alhirten trouppen 
und leute die gebührende sicherheit in sothaner seiner reise zu erhalten 
ertheilet werden möge. 

' XXII. XXII. 
Gleicher maßen hat man auch Dem H:rn General Major AU 

nöthig gefunden den H:rn Gen. bedyhl wird ein sicheres zurück 
Major Albcndyhl welcher seiner bleiben accordiret / im fall er sei-
blefTure halber ohnedem in- ner schuldigkeit gemäß Ihro Gr. 
commodirt ist/ die difpofition Cz Majtt alS seine hohe Obrig-
über die allbier nachbleibenden keit erkennet/solte er aber hierinn 
krancken und den ihnen bcygeord- difficii , seyn / wird ihm auch 
neten oEcirm zu übertragen der freye abzug erlaubet / dem-
und also vor wohlbemtten Herrn nach aber dabey angedeutet daß 

Gen. C ihm 



Gen. Majdfilttil) fr'etegte rhm bey, ihm als einem Liefländer/ sein in 
gelegte Officiers die Versicherung Liefland befindliches vermögen / c6 
von feiten Ihro Cz." Mai:t auß bestehe in mobilibus oder immobi« 
zu bedingen / daß er nebst denen Mus* confifciret werden soll. 
Officircn so trof)l bei; Ihren quar- ; 
ticren beybehalten werden/ also < < :•:? ur 
auch das gebührende traitement r.-. / •*: 
zum nöthigen unterhalt von de- - - • " 
roselbeir ehngezweiffelt geniessen 
möge. . 
i i .  X X I I I .  XXIII 

Wird vorbemeld'te Ihro Kö- -Es ist schon gemeldet daß die-
4?igli Majtt Äon Schweden Mi- .jenige so Ihro Gr. Cz.Ma;:t 
lice begehrt / daß alle darzu ge# vor ihre hohe Obrigkeit erkennen 
hörige Wittwcu und Wäyscn in ihren Rechten sollen geschützet 
des punäs weist bedungenen werden/ die aber dieses tefufirm 
Rechtes / so wohl wegen des ftey- mit denen bleibt es bey der im 
en aus- als abzuges / imgleichen ^ten punfl gemeldter frist. 
der Verpflegung der atiiven und -
palfiven schulden ihrer mobili-
en , Haußraths und immobi-
lien , ingleichen aus Contra-
öden, Verschreibungen und an-
bern inftrumentis herfliessenden 
)urium völlig mit zu genießen 
baben sollen/ imfall sie aber nun mit zu folgen unvermögend seyn 
solte» / daß ihnen auch ftey stehen solle/ und so viele sich darzu ftey-
willig zu erklären urfach haben möchten so lange es ihnen beliebig 
hier, zu bleiben/und mitlerzeit Ihro Cz,'Ma/:t schütz und aller sicher-
heit gemessen und zu ihrer abreise wenn sie wollen / ohne diftin&ion 
des örtes wohin sie ihre reise gerichtet/ innerhalb Jahr und lag mit 
sicheren passen versehen werden. 

•XXIV, V. XXIV. 

' iDiese und folgende Conditio^ Ä5as der gäntzcn Guirbifon ac-
CLtü so in imen punÄen vorge- cordivet / wird ihnen auch erlaw 
stellet wordm^ genießen auch mit bet. ' -
u$(ti ^ dre ,:i xxv.Es 



dre hieti außer diensten und fcnfrctt seyende OfficIM und Militair 
bedienten nebst dem Königl. Trabanten auch Gen, Gewaltiger von 
Ihro Königl. Majtt so völlig und unbeschränckt wie alle übrigen. 

xxv, XXV. 
Was in dem hiesigen Königl. ; Es ist nichts mehr als. billig 

Arlenal. Zeughause und zu dem daß aller Krieges manicr gemäß 
Königl. General Gouverne- uns alles angewiesen und einge-
ment gehörigen Pulver Thurm/ räumet werde/ so wohl groß als 
wie auch auffden Wällen in der klein Gewehr/ wie auch alle an-
Citadell befindlig/ soll wie esauch dere Krieges rcquifiti, so wohl tu 
nahmen haben niag mit allen Ge- der Stadt als CitadeU, mit), wirb 
schütz/groß und klein/auch andern nicht ein mehreres pheidirt atö 
Handgewehr so bep dem außzug oben accordirt; wie man sich dem 
nicht mitgenommen werden/samt in allen Sr. Excell. dcß Königl. 
denen Mondirungen und Bekiei- Raht und General Gouverneur 
dungs sotten nach begehren an- dextetität versichert / doch wnd der 
gewiesen und ausgeliefert werden. Stadt Artiiieric von der Königl. 

abgesondert. 
xxvr* xxv l. 

Es ist auch die Königl. Schwe- Wie dieses nichts mehr als 
dische Milice erböthig alle ange- honett und billig / als wird die-
lCgtC Minen UNd Focaden treu- scr pundt in-totum accordirt. • 
lich zu entdecken/ und wird da-
hingegen von s e l t e n  Ihrer C z ,  t .  
Ä?aj:t begehret derselben alle Mi-
nen und Focaden wo sie etwa ! 
zu stehen oder marchiven kommen 
sotten/ solche treulich zu entdecken./ und ihnen dadurch in keinen stü­
cke weder in der nähe noch von ferne.auf irgend einigerley weise gefäh-
ren laßen. - . i 

XXVII. XXVII, 
In währenden ab- und auß- Der Königl. Genersiile wird 

zuae und biß die Königl. Schwe- nicht refufirtt / so wohl so lange 
dische Milice an ort und stelle ge- sie hier stehet als auch auf dem 
langet / wird der Generalitet march ihr commando; und Juris-
cornpetirendes commando die didtion frey uud ohnbehindert zü 
'' völli- C 2 exer-



öiffitjf vtx^rcirutlg. der JuftFce 
und vollkommenen /uriidi&ion 
gesetzmäßig vorbehalten und die 
Milice Ihro Cz» Maj:t denen 
Mraccordirtm quartieren nicht 
nähern / keinen derselben abtrün­
nig zu werden/ anlaß oder gele-
Mheit geben/und im fall jemand 
Derselben defcrtiren oder sonsten 
abwendig werden solte / daß er 
gleich nieder ausgeliefert / feines 
weges aber verheletoder geschützet 
werden möge. 

XXVIII. 
Alle diejenige so da währender 

bloquade und belagerung gefan­
gen worden / sollen von JhroO. 
Maj:t Milice erlassen und auß, 
geliefert werden/ vor diejenige a-
der/ wdche von Ihro Cz. Maj-t 
trouppcn allhier übergekommen/ 
interccdirt man austs allerhög- • 
sie ihres Verbrechens wegen gäntz-
lief) pardonirt und Jhrv Cz. 
Maj: gnade theilhafftig zu wer-
den. 

XXIX. 

Wenn verbesagter maßen aU 
leS die gebührende richtigkelt ge-. 
wonnen und die offt bemeldte 
Königl. Schwedische . Milice 
nach angesetzter zeit von dreyen 
tagen ihren abzug abzutreten fer­
tig ist / so bedinget man dieselbe 
zum Königs-thor aus der Cita-

. delUccordirtenutissen auswar-
cku. 

exereiven/ und soll ihr deswegen 
keine Hinderung geschehen; dieje-
nige Personen aber welche aus 
fteyem willen zurück bleiben und 
entweder Ihro Gr. Cz, Majt. 
dienste suchen oder sonst ihre privat 
handthierung treiben wollen / sie 
mögen heimlich ober öffentlich zu 
uns kommen / können keines we-
ges mlt zum abzuge verobligirt 
werden. 

XXVIII. 

Die gefangene können außge-
wechselt werden / fuld die von 
Schwedischer 1etfe aber nicht zu, 
länglich wäre/ so bleiben seibige 
biß zur kündigen außwechselung. 
Diejenige so defcrtirt und über ge­
gangen / werden ohn alle exce­
ptio« an uns extradirt/ jedennoch 
bleibet ihnen Ihro Gr. c-.Maj-t 
gnade und Huld vorbehalten. 

XXIX. 

Hierüber hat man sich bereits 
schon oben zur gnüge «plicirf/ 
wie denn auch dem H-rn Ober-
Auditcur Polo wird erlaubet mit 
der Familie und den bey sich ha­
benden Gütern über Neumüw 
de mit denen Schrifften nach 
Schweden zu gehen. Wie er 
denn auch ohnbehindert und ohn-

vifi-



chiren zu lassen und diesclbige/so viktilt bleiben soll. Seine ExcW/. 
viel davon frisch und gesund/ in« dem Herrn GeneralFcwmarschall 
gesambt von hinnen nach Revel werden vor Seiner ExcclL dem 
landweges lauff Ruien , Fcllin Königl. Raht und General Gou-
und so ferner die ordinaire land- vcrncuren pcvfon und deßen Lara-
sirasse ihren march biß dahin zu 6ter alle gebührende diftintiion zei-
conrinuiren. Die matten aber und gen/ so daß Sie darüber hoffent-
halbe krancken ober durch dien- iich zu frieden seyn werden. 
liche und in der Düna etwa ver­
handle/ oder gleich anzuschaf-
senden Schiffgefaße und fahrzeu, 
ge/ welche mit erfahrnen Schif» 
fern und botsleuten versehen sind/ 
zu wasser nach Revel von selten 
Ihro Cz. Maj.-t ohn auffenthalt zu transportirett / mit dem beyge-
fügten beding /die übrig bleibende bagage der Milicc, welche zu lan­
de abgehet und selbige nicht solte mitbringen können / nebst denen dar-
bey commendirtm zu wasser durch solche dienliche fahrzeuge nach 
Revel transportiien zu lassen / von welchem march aber der Ober-
Auditeur Polus mit denen Königl. General Krieges bedienten gäntz-
lich eximirt ist/ und nach dem z:ten pundt ihre reise nach Schwe-
dcn fortzusetzen haben. 

xxx, xxx. 
Die zu diesem march der f w  Es wird von Ihro Gr. Cz. 

schen und gesunden Milice benö- Ma/:t seile alle mühe angewendet 
thigte Schüsse begehrt man von werden / so viel Vorspann als im-
sciten Ihro Cz. Majtt voll- mer möglich anzuschaffen / und 
ksmmen den tag vor dem ab, sollen selbige den tag vor der Kö-
march beygeschafft zu haben/ nigl. Schwedischen Gusrnilon ab-
auff daß so wohl der Herr Gen. march von hier ihrer ftepen difpo-
Major und Vice Gouverneur fition abgegeben werden: solte a-
Cloth von Jürgenburg / alß die ber der Vorspann nicht zulänglich 
Jb:m Odristen und übrige 05- seyn/ wird manfich bemühen ih, 
ficirer , mit gehöriger schüße re meubcln zu waßer sortjLbrin-
den tag vor dem obmarch ver- gen/ angemerckees gewiß daß die 
sehen werden/ und auch ihrenun- Bauerschafft theilö verlauffen/ 

ter- € i theilö 



terhalt oräonsncS mäßig genies- theils tit bettelt Wäldern stecket, 
sen mögen; der march aber zu Den rnarch belangend werden sie 
lande solchergestalt eingerichtet sich nicht zuwider seyn laßcn/vor-
seyn/ daß 2. tage nacheinander/ nemlich da es keme Schwedische 
jeden tags nicht mehr denn 2. met- Meilen tage zum march täglich 
len marchirt werden/ und den ä Meilen und den z:ten zu ihrer 
z:ten tag die milice ihren ruhe- relraichirutig zu nehmen. Wenn 
tag halten soll/ irdoch daß wann aber das provi*nt auf;. wochen 
sie z. solche marchen nacheinander zulängttch / läst man sich gefallen 
gethan haben/ dieselbe alsdann 2 wie Seine Excell. der Königl. 
tage nacheinander zu ruhetag Raht und General Gouverneur 
genießen mögen / und wird der» nach seinen belieben den < march 
selben daß proviant zugleich einrichte. Dazu so hat die Guar» 
vom abzuge biß dieselbe an be- mlon sobald sie auf der Estnischen 
regten ort und stelle gekommen als Seiner Excell. des Königl. 
scyn wird/ von Jbro Cz. Ma/tt Raths und Genera! Gourernc-

seiten gnüglich dargereicht wer- ments gräntze ist / alle freyheit so 
den / denen aber zu wasser abge- zu »hrer commoditdt und was sie 
henden wird von seifen Ihro Cz. nöhtig befinden zu beordnen / und. 
Ma/:t auf 6. wochm taugliche wird ihnen erlaubet umb dazu 
und zurcichliche viwes und pro- anstatt zu machen zwey oder drey 
viant nach beregter Verordnung officicrs voraus zu schicken. We-
ausgegeben und allst den fahrzeu- des verlangten proviants ist 
gen zugesielt und geliefert ;ju diesem ln dem Mtten punä enthal-
march muß auch der zu lande ten. Sosoll auch eine fuffifantc 
abziehenden Milice eine sichere Onvo/e so von einem Teulschen 
Convoye von Ihro Cz. Mai:t Officier «ponjraendirt werdcit soll/ 
regulirten trouppen unterbeut* nutgegeben werden. Und sius 
schen Officiercn commendo bey- ^ fmnef werden 
gelegt werden / welche derselben s^ike/so pnd der commanä-ren-
Die gebührende sicherheit leisten/ *r formen/ daß er 
und darvor sorgen mögen / wann 1 möge m acht genommen 
jemand von der Milice auffdem tvcvDcin 

wege kranck werten solte / daß . 
die benöthiqte wagens mit anspann und zubebör zu deren fortfüh-
rung unablaßlig verschafft werde» 
K ' 10 : , XXXI. So 



• xxxi. 
So erfordert auch die fv 

chttheit/ daß die zum transport 
der matten und halb krancken or-
donirten fahrzeuge mit sichern 
paßcn vor sich so wob! als allem 
so sie geladen JhroCz.Maj:t selten 
versehen und cxprelTe bewahret 
werde / daß sie mit denenselben oh-
iic von Ihro Cz.Maj:t troup­
pcn hohen alliirten cbci' ändern 
angehalten und geschadet zu wer-
den / sicher und unbehindert in 
ihrem cours bleiben und an dem 
Revalischen Haffen anlegen und 
landen mögen. 

XXXfJ. 

Zur sicheren und tmvifitivetv 
den überbringung der übergebliebe­
nen so wohl als der matten /ba-
gage, montirung / fachen und 
Habseligkeit am bort / wie auch 
tmbarquintng ihrer Personen 
werden von ftifcn3(;ro Cz.C0?aj:t 
die hierzu bcnöthtgte Versicherung/ 
dienliche böthe ertheilet/ und das 
embarquement auf der Düna 
unter der Citadell geschehen las­
sen / sie auch nachgehends mit de-
lim fahrzeuSen in keinem stuck be-
hindern oder bey denen gemach-
ten brücken/ battcrien und in-
ventioncn auffhalten. 

XXXIII 

E. Hoch-Edl. Ritter- und 
Landschafft bedinget man / selbige 
so wohl in generc als fpecie 

alle 

XXXI, 
Dieser 'punft wird tceoräiri/ 

außer daß die krancken sich deren 
bey der Dünamünde befindlichm 
fahrzeuzen bedienen mögen / und 
können Seine Excel), der Königs. 
Raht UNd General Gouverneur 

deßfals einen offenen bneffan dm 
Commendanten nach Duilfl* 

münde schicken. 

XXXII. 

Die krancke so wohl als mat-
ten mögen nebst ihrer bagage 
durchs Wasser- thor zum cm. 
bärquement nach der Dünamün­
dt abgelaßen werden : dennoch 
bleiben sie so lange in ihren quar­
tieren* blßsie durch die begehrte 
Thoren embarquiret werden/oder 
aber sie werden auf die Weide 
hinaus gebracht und können M 
denen Zeltern campn-eii. 

XXXIII. 
Dieser wird völlig accordirf, 

' j mr: fn: •*,. * 

Wird 



alle ihre wohlhergebrachte Privilegien, Rechfett / Gewohnheiten 
und Immunitäten / pofleflionen und gerechtigkeiten / so wohl in 
geist- als weltlichen fachen / so wie selbige von alter zeit her/ von Herr-
meistern zu Herrmeistern / Ertz-Bischoffen/und Bischossm zu Bi-
schössen / von Königen zu Königen / Ovrigkeit zu Obrigkeit acqui-
rirt und gcnutzet werden oder genutzet werden können/ ungekränckt 
zu logen/dabei; zn erhalten und bestätigen / sonderlich daß im lande 
so wohl als in den Städten diebißherzu in Liefland exercirte Evan­
gelische Religion fecundum tefTeram der unveränderten Augsbm-
.qischen Confeflion und von selbiger Kirchen angenommenen Sym­
bolischen Büchern ohne einigen eintrang / unter was vorwand es 
auch fönte bedecket werden / rein und unverrückt conferviret/ sämtl. 
Einwohnern im Lande und Städten dabey kräfftig und unveränder-
lich gel?andhabet und bey der adminiftration so wohl internorum 
als externorum Ecclcfiac von alters her gewöhnlichen Confifto-
rien und cumpetirer,t)en Jurium Patronatus, fondcr Veränderung 
ewig conferviret werden. 

XXXIV. 
Kirchen und Schulen im Lan­

de / und in denen Städten der 
Evangelisch/ Lutherischen Reli­
gion bleiben und werden erhalten/ 
wie auch retablirt in dem zustan­
de wie zu ruhestcr und bester zeit 
selbige eingerichtet und gcbanet ge­
wesen / alles nach inhalt vorer-
wehnten Privilegien. 

XXXV, 
Es werden cu?ch die Ober-und 

Unter tlnftancen in Liefland von 
feiten Ihro Cz. Mastt in ihren 
jetzigen Gliedern und Bedienten 
heilfamlich confervirt zu werden 
die gnügliche sicherheiten und ga­
rantiert begehret/ wie auch daß 
dcrfelbm noch verhandenen Cantz-

lepen 

xxxiv. 
Wird ebenfals in allen placi-

dirt. 

xxxv, 
Uber diesem hat man sich oben 

gnugsam schon explicirt. 

Ihro 



leyen / A£a Uttt) Attitata, itfim waß bey setbiM an Obligatio, 
nen, TeftamctitenuttD Pfänden verwayrlich liegen/ ungekränckt 
bleiben; diejenige membra, Cantzeley und andere Bediente desKö^ 
nigl. Hoff und der Landgerichte / fo sich allhier weder auffhalten wol-
len noch können / zusamt ihren Familien, Bedienten und allen dm 
ihrigen/ aller deren effedten frey und ohne einige vilitation und Hin­
derung / wohin sie verlangen möchten / von hinnen abziehen zu lassen/ 
oder da einige unter ihnen nicht alsofott mit abziehen können / inner­
halb Jahr und tag ihnen zu verstatten entweder von hinnen mit allen 
den ihrigen zu begeben / oder zu verbleiben / da ihnen dann irnrnittels 
bey den ihrigen und ihren effe&en wie den andern unterthanen alle 
sicherheit / schütz und garantic gegeben werden solle/ auff dem fall 
selbige auch abzuziehen refolvirm wurden / sie mit paßen und beforde-
rung alsdann zu versehen / ihr guth unvifitirt auch unauffgehalten 
mit allen guten willen ungehindert zu erlaßen« 

XXXVI. XXXVI, 

Die pubüqucn Güter welche Ihro Gr. Cz. Maj: hohe inten-
mit der högsten Obrigkeit con- tion gehet gar nicht dahin E» 
fens jemablcn erkauffet oder er- Wohlgeb. Ritter - und Land-
pfändet worden / verbleiben billig schafft/welche dieselbe als ihrerecht-
in der Kauffer und Pfandhalter mäßige und hohe Obrigkeit erken-
Händen und genuß / biß sie mit nen / in schuldiger devotion [u 
contenter zahlung und völlig re- ben und sterben werden /durch 
luirt werden; ungleichen werden gratialcn, tertialcn und perpetu# 
die von der Cron Schweden in- eilen arrenden, Ihre gegen die-
troducirfe beneficia der gratia- selbe hegende gnade und genero-
lcn, tertialcn und perpetuel- Zitat erkennen zu geben / sondern 
len arrenden billig beybehal- wollen vielmehr mit reellem gna-
ten und gehandhabet/ insonder- den dieselbe MinZm'ren / indem ein 
heit werden bey dem völligen ge- jeder in sein eigenthumb in totum 
nußihrer Pfandrechten und cen- reftitoirt werden soll/ wie solches 
trafen unter sicheren pofletTio- denn vorhero in denen publicirfert 
nen geschützet und gehandhabet/ Univerfclien schon gnugsam kund 
alle diejenige sie seyn Adel- oder gethan ist/ und ceffirm hiermit 
nicht Adelichen Standes/ welche alle gratialcn, tertialcn und pcy. 
zu anfangs und bey continui- pctuclic irrenden. Was den 
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rung dieser Kriegs-Zeitm' auff Vorschuß betrifft / darüber hat 
HochObrigkeitl. verlangen und man sich in dem ?:ten fünft 
zur sublevirung der publiquen schon explicirt/ und wird Ihr» 
nothturfft auff die Cron-Güter Gr. Cz, Maj:t allergnädlgsten 
Felder zu zahlen und zu verschies- decifion vorbehalten. 
sen obligiit gewesen / oder sons 
sten eine auffrichtige lieferung an 
geldes wehrt geleistet haben / und 
zwar so weit alles solches entwe-
der durch contratten oder liquidationen , tran$porten\ rever-
fen und quittungen verificivt und erwiesen werden kan / oder son­
nen in auffrichtigen auff solche Güter ruhenden inventarien und 
Anforderungen bestehet. 

XXXVII, ' « XXXVII. 
Denen abwesenden der Rit- Wegen der abwesenden hat 

ter-und Landschafft werden auch man sich schon oben «piicirf/und 
hiemit alle solche commoda und bleibt denen fenigen so Jhro Gr. 
beneficia vorbehalten / desglei- Cz. Ma/:t gnade in unkerthänig-
djen allen gefangenen Liefländi- keit verlangen eine zeit von einem 
scher nation, und welche in der, Jahre und 6 wochen zugestanden/ 
selben sich allhie cingeheurathet/ denen in Mostau gefangenen 
jlc seyn Adel» oder Bürgerlichen/ Liefländischen Edelleuten wird 
Geist-odcrWeltltchenstandes/des- Jhro Gr. cz. Maj:t gnade wie 
Kleichen wirv die währender die- allen cn gencral versichert: wie 
ftv kriegszeit in die Moscowiti» den auch die Bauren ebenmeßig 
sche gräntzen weggeführte Bauer- Jhro Gr. Cz. Maj:t gnade zu ge-
schafft von dannen erlaßen / und messen haben sollen. 
ein jeder von derselben an seinem 
orthe sicher zu cultivirung deS 
landes hingeschafft. 

XXXVIII. XXXVIII» 
Denen sonst aus dem lande in Man hat sich schon oben m 

der fremde abwesenden / wird i. kläret/daß die da weggehen wol-
Jahr und 6. wochen zeit bedungen Im/und gebohrne Liefländer sind/ 
zurück zu kommen/das ihrige frey sich gefallen laßen müßen/ daß ih-
in solcher frist .ohne einige ver- n Vüter conWret werden/ und 
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küchung zu veräußern oder zu wie ihnen denn auch kein bedenk 
transportiert / und in deßen die zeit verstattet wird ; die da aber 
difpofition und admitiiftratio« abwesend und wieder kommm 
denen nähesten anverwandten wollen/denen wird eines JahrS 
gelogen/ wie auch alle eingebohrne frist und 6. ivochen concedirtt, 
und naturalisirteLiefländec/ wes 
siandes und cotiditioti sie auch 
seyn mögen / der billigen freyheit . . 
in einer zeit von i. Jahr und 6. wachen gemessen mußen/ wann sie 
wollen/entweder hier im lande zu bleiben/oder auch mit weg zu gehen« 

xxxix. xxxix. 
Alle Obligationes, publique Man hat sich hierüber vorhery 

und private Pfandt - Verschrei- ZNUgsahm «ptitirt, 
bungen/rcchtmäßlgepaÄa»tran5' 
adtiones, contrarius UNd res ' 
judicatae behalten und exferimt 
völlige und undilputirliche gültigkeit/deßgteichen werden alle andere 
rechtmäßige prartenfiones billig attendirety ; 

xxxx. xxxx. 
Was von dem aus der Ritter, Wird völlig »ccorditT, 

und Landschaffc hicher in die 
Stadt zur sicherheit eingeführet 
und daselbst/oder aufdem Schlos­
se/in der Citadclle, in denen Cafcrnen »Contreminen» Häußem/ 
Speichern/ Kellern / und Gewölben / oder wo es sepn solte/ möchte 
aufgehoben / verborgen oder verwahrt worden seyn /soll einem jedem 
ohne einige hindermß und vifltation,ald sein wahres eigenthmnb 
gefolget werden/ und aus und weg zu nehmen frey stehen/niemanden 
das geringste genonun/einiger Unwillen und schaden zugefügt werden* 

XXXXI. XXXXl. 
Der Adel und die so aus dem Die in der Stadt bleiben oder 

lande sich anjetzo allhicr befim nach dem lande gehen wollen / be, 
den / haben fteye macht so lang lieben sich bey S* Excel!» dem 
in der Stadt zu bleiben/als sie es Herrn General Feldmarschall an» 
vor sich dcqvem und nölhig be- zugeben / da sie alle sicherheit und 
finden / oder auch nach dem lande hülsse sollen zu genießen haben. 
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auff ihre GÄer und Urfehden bei) <Mr sicherheit und ohne be, 
kinderung von jemanden sich zu beqcd'eu / und fölglich auch nach 
eigenem belicbm mit den ihrigen ab-uttd zuju reisen / Jhro Cz, 
schütz und gnade aäntzlich sich vttsichettnbe. 

•mm-'  -;-  ' / i  xxxxir .  
Wann jemand wider die hohe Dieser punft wird in allen wie 

Obrigkeit und Obrigkeitliche'ver- btilrg accordiret. 
ordnung/welches GQltvon einem 
jeden abwenden wolle/ was ver-
sthen ui,b W.verbtechm sslte/der 
wird billig ncch rechte vorgenom­
men-und gestraffet. Solches aber maa zu keines anderen/vielwe-
Niger zu einer ganzen ctimmune prärjudice gereichen. 

xxxxill. xxxxw. 
Daß die noch gegenwärtige . Dieser Pundt wird acordirf fo 

Gerichts Personen / si> wohl von viel es Tiefland betrifft / wie aber 
'Ober- als Ufiter* Gerichten von aus keiner raifon und billigkeit die 
niemanden ihres geführten Jumdidtion von £iul<mt> als einer 
ambts wegen weder mit Worten nach Pohlen gehörenden Provimz 
beschuldigt / vielweniger thätlich an die Cron Schweden kan zuge-
angegriffen noch ihnen sonst we- standen werden ; als können wir 
gen ihreö anvertraut gewesenen zum prärjudice dieses Hertzog, 
ambts einiger unfug zugemuthet thumbs nichts difponirm / son-
öder sie deßsalö zu einiger vercmt- dern es bleiben ihnen alle bene# 
wortung gezogen werden / und in fi-i» juris faiva und völlig refer-

fpecie solle hierunter auch mit be- vntt. 
griffen seyn/ was etwa das Königl. 
Hoffgerick)te in luftice fachen im 
Hertzogthumb Curland/ so wohl 
über einige vom Adel/ als ande-
re verordnet / gesprochen undver-
hänget haben möchte/so daß auff 
Jhro Königl. Maj:t von Schweden hohe Verfügung (und dero Ge­
setzen nach geschehen / wovor deren bedienten und oEciantcn der 
allgemeinen billigkeit nach andern nicht zur Verantwortung stehen 
können.; . 

Ubri-



XXXXfV. • XXXXTV. 
Übrigens genießet auch E. Wic duftr puncTtm bcx b:W 

Hoch - Edi. Ritter- und Land- keitdestehet/atso wird er in allen 
schafft alle sicherheit vor ihre baab- placidirt. 
sel'gkeit / so daß sie in derselben 
weder incommoditt noch tur- . . 
biit oder auch geplündert werde»? • 
mögen. • ' ' 1 

XXXXV. XXXXV. 
Nicht weniger hat man verE. Wird in allen emgewilliget. 

WohlEdlen Raht und der ge-
sambten Ehrliebenden Bürger-
schafft dieser Stadt auffs nach-
drückligste üusjUbedittgen sich an-
gelegen seyn laßen wollen/daß 
die unveränderte Augspurgische 
Confcffion und daraufffundirte 
Religion in völligem stände und bey ihrer bey 200. Jahren gebräuch­
lichen Übung in allen Kirchen und andern orten dieser Stadt und der-
selben gebiete und Diceccfi verbleiben joll/ju dem ende/daß zudenen 
vorigen Polnischen zeiten gewesene Confiftorium/bic Prediger/ im-
Sleichcn die Bediente des Gymnafii und so wohl der Latcinifchctt 
als Teutschm Schulen m der Stadt und auff dem lande bey ihrer 
bißhcriger lehre/ ceremotiiert, informatien und ein kommen/ so 
wie sie bißher ohne intcrrupt.on von E. E. Naht gewehlet und dar-
ottff ordimrt worden / bepdehalten werden. 

xxxxvr. xxxxvr. 
Daß die Stadt bey ihrem ge- £>b man gleich mit raifon E. S. 

biete / und bey allen ihren ein- Raht und Ehrliebenden Bürger-
künffeen / Verzügen / privi- schafft der Stadt Riga auff dem 
legien und gerechtbarkelten / ge- fuß nehmen könte / als wie sie im-
wohnheiten / freyheiten und der- ter Königl. Schwedischen Regie-
gleichen mehr zu wasser und zu runa und difpofition gestanden/so 
lande/wie dieselbe solches von al- wirb ihnen dennoch nichts desto-
terS her vonHerrmeisternzuHerr- weniger refervirr von denen pubij-
meistern / Bischoffen |U Bischof- cirtm Univcrfaiien so wohlzu pro» 
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fett z und Königen zu Königen stiren/ als E. Wohlgeb. Ritter-
bißhero tarn in gencre, quam UNd.Lgndschafft versprochen, 
(pecie, b:ß auff Diese zeit recht­
mäßig gehabt und genoßen/ er-
halten / geschützet und gehandha-
bet werde / auch in völligem pof-
feflTund besitz ihrer patrimonial 
und durch Königl. gnade erhal­
tenen güter und appertinentien, 
einkünffce / juris patrc>naw5 gerichtbarkeiten/ freyheiten/ Verzüge 
und was mehr darzu. gehörig/erhalten werden und dieselbe auch würck-
lich genießen solle. 

XXXXVIL XXXXVII* 
Daß alle der Stadt Ma- Wird accorciitt, 

giftrat und Richter so wohl in 
Policey als juftitie Sachen/ 
nebst ihren gehörigen beambten in 
ihren ämbtern / gerichtbarkeiten/ 
Verrichtungen und rechten/ und 
bey ihren falariis unverändert 
verbleiben / auch der ihnen von der ' 
Stadt reftireode lohn von dem ein kommen derselben ihnen entrichtet 
werden solle. 

XXXXVIII« XXXX VIII# 
Daß alle andere St'ände/Ämb- Iii ebenmäßig -ing-williget. 

ter und Stifftungen/ so geist-als 
weltliche/in und bei; der Stadt in 
ihrem stände und bey ihren einkünff-
ten unter der bißhergewcsenen der 
Stadt Direktion verbleiben und 
beybehaltcn werden sollen. 

XXXXIX, XXXXIX, 
' Alle obligationes, Aden, Wird geantwortet/daß er in 

Difpofitiones und schulden'/ so \o weit aecordiret/ /edoch hat es 
ttiive, als paflive, in- und außer- mit dem Vorschuß / wie oben ge-

halb ^ dacht 



halb landes sollen zur beybehal- dacht/ sein bewenden / weil» man 
tung publiqvcn credits in ih- nicht absehen kan / wie Jhro Gr. 
rcr] völligen krastt und wirckung Cz. Majtt sotten obligirct wer-
verbleiben; wie dann auch dieje- den können/Jhro Königl. Maj:t 
nige/welche entweder auff Königl. von Schweden schulden zu bezah-
oder Adeliche guter wegen eines len : dennoch aber stehet ihnen 
vorschußes^/es sey an geld/ge- frey deßfalls Jhro Gr.Cz» SOftiit 
h-flibe oder anderen persedlen'/ ei- gnade zu impioriren. 
niges pfand haben / nicht. eher 
die guter/ biß sie ihre völlige Ver­
gnügung an Capital, und dann 
big an erfolgenden bejahlung er-
wachsenden intereüe erhalten /zu quittirc« und abzutreten schul­
dig seynd. 

L. 
SSJlVö in allen ratikzbirt« 

L. 
Nicht weniger bleiben alteÄmb-

ter/ Collegia, und Gesellschaff-
ten der Stavt/imgleichen alleBür-
ger und einwohner derselben / Adel 
und Unadel / wie vor alters her/ 
bey ihren gutern/ Privilegien, 
rechten / schrägen/ verrichtmi-
gen und bcsttz/beydes in der Stadt 
alß auch außer derselben z und 
auf dem Lande. 

LL Lr. 
Was zum Wallbau gehört Es bleibt bey der alten/tttvokni 

und die gantze Artillerie m der heit ohnverrückt. 
Stadt/ an Mörsern/ canonen, 
Haubitzen / oder wie es nahmen 
haben mag/ nebst denen Zeug-
Häusern / und was darinnen de-
nenselben zuständig seyn möchte 
an großen und kleinen ge-
schütz und gewehr / an Muniti­
on nebst dem Pulverthurn und 

Magv 



Magazin #jpdu|cm bleibt alles mit den' Bedienten der Artillerie 
und Fortification nebst der geringen Infanterie der Stadt unter 
des Rahts dirc&ion derselben beybehalten / ohne einiger Verände­
rung/wie sie auch bißhero in ruhigem poflcfl derselben gewesen. 

LIL LII. 
Der Naht und die Stadt als Mit diesem ptrndt hat es eben-

Metropolis dieser Provincen mäßig der alten gewohnheit nach 
werden bey allen ihren würden/ fein bewenden / und wird völlig 
Vorzügen / gewohnheiten und concedirt. 
gerechtigkeiten/ in sonderbeit bey 
dem Jure Burggraviali und 
was deme anhängig / wie auch 
wozu sie in. erwehl- und befiel-
lung der Bedienten/ so geist» als 
weltlichen siandes/ bißher befügt 
und berechtiget gewesen /beständig 
gelaßen und beybehalten werden. 

Uli. 

So sollen auch weder in der 
Stadt noch in derselben gebietbe 
einige Richter oder Rechte/als biß-
her gewesen/ eingeführte und auff-
gebracht/ noch bey der Cantzciey 
und correfpondence einige an­
ders mehr als die bißhero ge-
brauchte Deutsche Sprache intro-
ducirt werden. 

LIV, 
Daß die Bürgerschasst mit al-

len ihren gehörigen gerechtigkei-
ten und allen zubehör/wie vor-
mahls/ solle gehandhabet/und die 
Commerden dieser stadt so viel 
möglich befördert und begnadigt 
werden. 

LI.Wtt-> 

Uli. 
Wird accordirf. 

LIV. 

Wird völlig ratihabirt. 

U.JHro 



LV. . . LV> .KU • 
Weilen dieser Stadt Bürger/ Ihr» Gr. Cz. Maj-t werden 

fo lang sie unter Königl. Schwe- nicht unterlaßt sich ouffii beste 
dischen bottmäßigkeit gewesen/die vor die Stadt bep Jbro Königl. 
freyhert des Sundt-Zolles genoft Maj:t von Dcnnemarckzumier-
ftn/wollen Jhro Lz. Maj. sich clfircn. ,i :  

bemühen dieselbe bey JhroKönigl. 
Maj: von Dennemarck durblyzu - : .. . r- ; rt3i.- . ; 
erhalten. 

LVI. LVI. 
Daß die mittel und einkünffte WieeSbeyJhroKönial.Matt 

der (Stadt/fo wohl in/als außer von Schweden gewesen / soll ti 
derselben/nicht sollen geringert oder ' auch voritzo sein bewenden haben, 
geändert / sondern beybehalten/ 
und so viel möglich/ vermehrt und 

'zur dezahlung der gemachten 
'Stadt, schulden angewendet wer- ' . 
den. . - , 

LVII. LVIL 
Alle Klecken/ gold/ silber/ Wird gäntzlich 

kupser / meßing / zinn / bley/ 
und was mehr an mctall, so pu­
blique als private, in der Stadt 
seyn mag/der Stadt und deren - • A ... 
einwohneren gehörig / wird ih* y\ 
mn ohne -abkürtzung oder einige 
aufflage gelaßen.-

LVIII. LVIII. 

•JSSHSSttSt «*, *•* i»w 
gleichen die seit der letzten übergab 
der Stadt Dorpt sich von dan-
mn so wohl als andern kleinen 

iStädten und flecken hiehcr be-
geben und bey der Stadt auff- .':vf *, 
halten/ ungeachtet sie keine Bür- t , 
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ger werden/ werden in Jhro Cz, Maj: schütz ebenfals auffgenom-
wen. •- • 

Lix» • • v L1X. 
Allen denjenigen / welche all- Mit denen frembden bleibt der 

hie zuverbleiben keine inclination abzugmit ihremeigenth umb bey 
haben möchten/ wird innerhalb Abtragung. Da* decimen richtig/ 
Jahr und tag sich mbst ihren . mit denen einheimischen aber/ wie 
familien und allen gütern [im# oben ttwehntt. 
maßen ihnen indessen auch ihre 
ollhie etwa habende immobilia 
zu veräußern frey stehet^ wann 

tjlt zuvor die deeimas von allem 
.:der Stadt erlegt/nach außwürti-

genörthem / es sey auch wohin es 
.wolle / weg zu begeben fteygelaßen/ 
mit) solleisselbige auch untcrweges weder an ihren persohnen noch eim* 
«gen guthe gefdhrt und incommod/ct werden / dahingegen auch diejc-
m'ge/ welche sich jetziger zeit in der frembde/in oder außerhalb Schwe-
den Reich aufhalten / die fteyheit haben sollen innerhalb Jahr 
und.6 wochen sich hier wieder einzufinden und das ihrige an diesem 
ort ungehindert zu besitzen; da sie aber nicht anhero zu kommen ge-
dachten eine anderwertige difpofition darüber zu machen / und daßel-
be nach abgelegten der Stadl Zehenden frey wegbringen zu laßen btt 
Mächtiget seyn sollen. .v. . -

LX. - ' LX. - ' i  

Auff obige puntien nun (oN * Alle beleidigungen werden hier-
Im allebeleidigungen/welche unter durch in genere und in fpecie ge, 
wärender bloquade und belage- hoben/ die ftembdenin JhroGr. 
rung/alSa^.chionsten vorhin/vor- Maj:t gnade und prctcäion 
.gegangen seyn möchten/ ein vor aufgenommen/desgleichen-diezur 
alle mahl gehoben / vergessen und Stadt gehörige gefangene ohne 
vergeben / die Stadt und dero rantzion erlaßen / wenn sie zuvor 
tinwohner auch sich hier auffhal- «ieclsriret haben in Jhro Gr.d?. 
tende ftembd^alle und jede mit al, Maj:t allergnadigsten schütz zu 
lem ihren gute von aller plünde- bleiben. 
rung / brandschatzung / kriegs- .; ./ :' 
.y.i 3 steur n':, LVfr 



(teuv und was sonst derselben d'esfals zur last angeführt und ge) 
bracht werden fönte und möchte / befteyct und in Jhro Cz. Maftt • 
vollkommenen schütz auff und angenommen seyn / auch die zur Stadt 
gehörige gefangene ohne eintziger rantzion erlaßen und auff freyen fuß 
gestellet werden. 

LXI. , . LXL C R 
Wann auch nach diesem ei- Hierüber hat man sich MhtlS 

ner oder der ander wieder seine schon expIiciKt« 
schuld ig keit / treue/ oder Jbro 
cz. Maj:t hohcit sich verbrechen ' ' 
solce / mögen diese punfta da- M ' ' ... ' 
durch nicht gebrochen noch geho* 
ben/ vielweniger selbigen p^Tju-
dicirt seyn/ sondern der verbre- . 
cher allein soll darvor gebührend -
abaestrafft werden. n* :*• *-i -i 

'  -r r v r f rl LXir. v 
#:LXifi• ;; 

So wird auch von selten Jhro Dieser pundt kan beyderseikS 
Cz Ma/:t die Versicherung auß- hohen Monarchen bey künstt-'g er-
drücklich begehrt/ daß diese über- folgenden frieden Und t>cßen tra-
gäbe der Vestung so wobl als Äaren lediglich überlaßen werden. 
dicserStadt/JbwKönigl.Majtt^ - " A 

meinem allergnadigsten Könige/ ' v 
m bero HöHutchtcn/practcnfio- . f -
nen und Königl. praerogativett . i • . 
in keinem stücke weder prxjudi^ 
cirlich noch nachtheilich seynmö- . fn.: 
ge / wie auch wann durch einen erfolgenden frieden oder andere be,' 
gebenbeiten die Stadl und Vestung Riga unter Jhro Königl. Maj:s 
von Schweden devotion wieder gelangen sollen/ daß alles so amko 
nach denen irtventariis zurück gelcißen/und abgetreten werden müßen/ 
wieder solle gebürend zurück gelieffett und reftituirct werden. 

LXIIV J ' LXM,V(F; 
Hieneben müßen auch diesem Wird in allen cooccdirf, 

atcorde gemäß alle und jede so 
wohl E»' LXiv* 



h>of)l Vir Civil als Militär Nöbleffe und Bürgerli6)en Standes 
sind 6a) ihrem adligen vor allem Überfall / gemalt der trouppenvon 
sczttn Jhro C?. Maj-t.und Dero All-im». foganßlnch qefictievt seyn/ 
Hß , ij;nenfluf7 irgend eiuigerfet? weise feitr incommodit£, befinde« 
rung und Verdruß / so wohl vor ihre perfohnm als ihre,mit/olgende 
haabreligfeifen zugefügt/sondern durch anordnung der H:m venera-
lep votLCz.Cp?aht""feiten alle d sordres bey allen Dero regulrt-

irregul rten trouppen gehemmet und gesteuert werden. 
LXIV.'* " 1 LXIV» 

So praeeavire und bedinge Dieser wird aller billigfeit nach 
hiemi: auch auffs allernachdrück- vestiglich versichert. 
kigste und kräftigste / daß alles .'>: 

dasjenige / so anjetzo accordirt 
worden/pun^ucl und richtig 
solle gehalten und aus fctneiley 
Ursachen jemanden Jhro Königl. f. 
Maj:t bedienten oder unterthanen/ 
er 'seye wer, er wolle/einige schwü« 
rigfeit/ vieljvemger einige chi-
canes, weder von voriger noch jetziger zeit hergenommen/ von je, 
mand?n movirt werden sollen oder mögen. 

LXV. X' * " LX.V. 
Nach völlig geschlossenen ac» Es wird zugestanden/daß S:e. 

cord witt) begehrt mit allere?) e- ExcclL der Königl. Raht und 
flen abgehender gelegenheit/welche General Gouverneur gleich bey ein# 
auch von feiten Jhro Cz. Maj:t rückung unserer trouppen jn die 
befordert zu werden / hiemit ver- Stadt einen öbnjlen mit feiner 
'otigt / ei|im exp.reflcn •^mi,,cunt) völligen feagagc über 
nachrStöckheim/worz>z ich einen Dunamünde nach Stockholm 
Obersten zu .abbrauchen gesonnen schlckm möoe/ welcher nicht aU 
bin / zu vcrsendcn. Vor-dessen per, lein mit fuffißmer ccnvoy, fon# 
fohn/ so wohl als deßen mithaben-. dem auch m>t zu.'ängiichu, pcis> 
den bedienten und. feiner equ;pa- sen soll veischen werden- , 
ge die gebührende sicherheit durch ^ - \ 
gehörige verpaßung gleichermas- '' ' -
ftn hicmit bedungen wird. v J" ' ' •'* Pun&ä1 



PUNCTA 
So von feiten Seiner Hochgräfl. Excellenz Ge­
neral Feldmarschall .Schermerof; eingegeben und- von. 
Seiner Hochgrasi. Excellenz dem Königl . Naht und Ge-' 

neral Gouverneur Stromberg accordiret und tingy. '- ! 
williget worden. 

i. 
Wird allen Liefländischen & 

dellcuten hiermit dcciariret / daß 
diejeniqe / so in Königl. Maj:t 
von Schweden diensten stehen 
und sich hztr befinden / die dünste 
qu.tiirm und zurück bleiben mö-
fifn fub pcxna confifcationis alles 

chven hier im lande befindjichen 
vttmögms/so wohl beweg- als 
unbeweglichen güter; wird also 
hjerau'c expreffe denen Licfländt-
scheu Edellcuten referviret / daß 
alle diejenige/ so- ihren ̂ abschied 
verlangen / von S:r ExcelL dem 
König?. Raht und General Gou­

verneur dirr.ittint werdw sollen. * y 
ii. 

So wird auch allen/so wohl 
Officimi/ alö gemeinen/von an» 
dem nationen vorbehalten / daß 
die/ so zurück bleiben / ihren ab-
schied haben und in ihro Gr. Cr. 
Maj:t diensten zu treten die frey, 
heit erhalten mögen. 

IN.M-

btjdmhLm?» m 
Hierüber wird ein jeder Jhro'-

Königl. Maj:t selber ersuchen unh"' 
indeßen von Cz Maj:t selten die' 
dedenck- zeit vom Jahr und sechs 
wochen einem jeden zu laßen verk­
länget. 

II. 
Man kan die da zurück bleiben 

wollen/nicht halten/ dabey aber 
keines abschiedet versichern. 

E z ill. Was 



III. 
Wegen der minen und foca- Was in denen vorigen wegen 

den wird dieses exprcfle vorbehal- entdeckung der mincn und to­
ten daß fie uns von Schwedi- caden accordmt worden/btibfp 
scher feiten auffrichtig und ohne bleibt es auch in diesem fall/das 
alle arge list bey einräumung der angeführte exempcl aber tan 
thoren anzeigen / nnd alle billige fo lang / biß es völlig erwiesen 
xra-cauuoa deswegen veranstalten/ worden / mcnagirt werden« 
damit nicht ein liederlicher vogel 
-und temeraire, wie mMarienburg 
geschehen/ ein grosses Unglück wi-
der die gegebene parol und Versi­
cherung anrichten und dadurch 
anlaß zu vielen chicanen und 
Verdrießlichkeiten geben möge. 

General Feltmarfchall 
i Cavalier Maltifki 

Boris Graf Schere-
> metioC 


